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Allerhöchſtlandesherrliche Verordnung .
Den Vollzug des Preßgeſetzes betreffend .

Friedrich , von Gottes Gnaden Großherzog non Baden .

Herzog von Zähringen .

Zum Vollzug des Geſetzes vom Heutigen , die Preſſe betref⸗
fend , haben Wir auf den unterthänigſten Antrag Unſeres Mini⸗
ſteriums des Innern beſchloſſen und verordnen , wie folgt :

Die Verordnung vom 27 . Februar 1851 , den Voll⸗

zug des Preßgeſetzes vom 15 . Februar 1851 betreffend
( Regierungsblatt 1851 , Nr . XVI . ) und die Verordnung
vom 15 . Januar 1857 zum Vollzug des Bundesbeſchluf⸗
ſes vom 6. Juli 1854 über allgemeine Beſtimmungen zur
Verhinderung des Mißbrauchs der Preſſe ( Regierungs⸗
blatt 1857 , Nr . VI . ) ſind aufgehoben .

Gegeben zu Karlsruhe in Unſerem Staatsminiſterium ,
den 2. April 1868 .

Friedrich .
Jolly.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchſten Befehl :
Schreiber .

Freiburg i . B .

Ludwig Schmidt ' s Buchhandlung .
In unſerm Verlage erſchien :

Das
Badiſche bürgerliche Recht

und der

Code Napoléon
Dargeſtellt mit beſonderer Rückſicht auf die Bedürfniſſe der Praxis

Uvon
Dr . W. Sehaghel .

Ordentl . Profeſſor der Univerſität Freiburg .
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